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Von der IHK fir Niederbayern in
Passau offentlich bestellter und
vereidigter Sachverstandiger fir
die Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstiicken

Lertifizierter Sachverstandiger DIAZert
(LF) DIN EN ISO/IEC 17024

Diplom-Sachverstandiger (DIA) for
die Bewertung von bebauten und
unbebauten  Grundsticken,  fUr
Mieten & Pachten

Anscheinsgutachten

Aktenzeichen 2 K 28/23

Ermittlung des Verkehrswertes (i. S. d. § 194 Baugesetzbuch) des
a.) mit einem Zweifamilienhaus bebauten Grundstickes Flurnummer 14 der
Gemarkung Oberpdring, unter der Anschrift Landauer Str. 27, 94562

Oberpdring sowie des

b.) mit einem Nebengebdude bebauten, unmittelbar gegenuberliegenden
GrundstUckes Flurnummer 99/3, ebenfalls der Gemarkung Oberpdring

Verkehrswert (Markiwert)

nach auBerem Anschein
zum Wertermittlungs- und Qualitatsstichtag 28.01.2026

a) 140.000,00 €
b) 10.000,00 €

Dieses Gutachten umfasst einschl. Deckblatt und Anlagen 35 Seiten.

Es wurde in 6 Fertigungen, davon eine Ausfertigung fUr den Auftragnehmer sowie
einer zusatzlichen digitalen Ausfertigung erstellt.

pdf-Fertigung

Gutachten vom 31.01.2026
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1.1

Grundlagen
Allgemeine Angaben

Auftraggeber

Iweck der Wert-
Ermittlung

Auftrag

Beschluss vom

Konkretisierung des
Bewertungsobjektes

Amtsgericht Deggendorf
Abteilung fUr Vollstreckungssachen
AmanstraBe 17, 94469 Deggendorf.

Zwangsversteigerungsverfahren

Zur Vorbereitung des Versteigerungstermins ist der
Verkehrswert zu schdatzen (zur Festsetzung des
Grundbesitzes gem. § 74 a Abs. 5 ZVG).

Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwert) nach § 194
BauGB im fiktiv miet- und lastenfreien Zustand des
nachstehend nd&her beschriebenen Bewertungs-
objektes.

01.10.2025.

Betrachtungsgegenstand dieses Gutachtens ist das
mit einem Zweifamilienhaus bebaute Grundstick
Flurnummer 14 der Gemarkung Oberpdring, unter der
Anschrift Landauer StraBe 27, 94562 Oberpdring,
sowie das sich auf der gegenuberliegenden Seite der
StaatsstraBe befindliche Grundstick Flurnummer 99/3
der Gemarkung Oberpdring, das mit einem alten
Nebengebdude bebaut ist.

Nicht miterfasst wird vorhandenes Zubehdr des
GrundstUckes i. S. des § 97 BGB.

Wertermittlungsstichtag 28.01.2026.

Qualitatsstichtag

Besonderheit

28.01.2026.

Das Objekt konnte von innen nicht besichtigt werden,
da der Zutrit nicht ermoglicht wurde. Die
Begutachtung kann daher nur nach ,duBerem
Anschein” erfolgen.
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Voraussetzungen der Wertermittiung

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine BaustoffprGfungen, Bauteilprofungen,
Bodenuntersuchungen und keine Funktionsprifungen gebdudetechnischer
oder sonstiger Anlagen ausgefUhrt. Alle Feststellungen des Gutachters bei der
Ortsbesichtigung erfolgten nur durch ,,Inaugenscheinnahme*.

Eine fachtechnische Untersuchung etwaiger Baumdngel oder Bauschdden
erfolgte nicht. DiesbezUglich wird auf entsprechende Sachversténdige for
Baumdngel/-schdden verwiesen. Es wird ungeprUft unterstellt, dass keine
Baustoffe, keine Bauteile und keine Eigenschaften des Grundes und Bodens
vorhanden sind, welche eine nachhaltige Gebrauchstauglichkeit gefdhrden.

Eine PrOfung der Einhaltung o&ffentlich-rechtlicher Bestimmungen (einschl.
Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und dgl.) oder evtl. privatrechtlicher
Bestimmungen zu Bestand und Nutzung des Grundes und Bodens und der
baulichen Anlagen erfolgte nicht, da hierzu keine Bedenken/
UnregelmdaBigkeiten Anlass dazu geben.

Es wird zum Wertermittlungsstichtag ungepriUft unterstellt, dass sdmtliche
offentlich-rechtlichen Abgaben, Beitrdge, GebUhren etc., die moglicher-
weise wertbeeinflussend sein kdnnten, erhoben und bezahlt sind.

Alle Feststellungen in diesem Gutachten zur Beschaffenheit und zu tatséch-
lichen Eigenschaften der baulichen Anlagen und des Grundes und Bodens
erfolgten ausschlieBlich auf Grund auftraggeberseits vorgelegter oder
besorgter und im Gutachten aufgelisteter Unterlagen und auf Grund der
Ortsbesichtigung.

Behdrdenauskinfte werden nur unverbindlich erteilt. Fir Gutachtenergeb-
nisse aufgrund dieser Informationen wird keine Gewdhr Gbernommen.

Ziel der Verkehrswertermittlung ist es, einen maoglichst marktkonformen Wert
des GrundstUcks zu bestimmen, d. h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im
nachsten Kauffall unter der Voraussetzung verninftig handelnder Marktteil-
nehmer. Dementsprechend sind Bewertung und Verfahrensauswahl auf die
wahrscheinlichste GrundstUcksnutzung nach dem néchsten (nétigenfalls fiktiv
unterstellten) Kauffall abzustellen.
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1.3

Verwendete Informationsquellen und Fachliteratur

Baugesetzbuch

ImmoWertVv

Kleiber

Kleiber

Kleiber

BauGB - § 192 ff (Erster Teil - Wertermittlung)
57. Auflage 2026

Verordnung Uber die Grundsatze fUr die Ermittlung der
Verkehrswerte von Immobilien und der fur die
Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwert-
ermittlungsverordnung — ImmoWertV) vom 14. Juli 2021

Marktwertermittlung nach ImmoWertV 9. Auflage 2022,
Reguvis Fachmedien GmbH

ImmoWertV (2021)

Sammlung amtlicher Vorschriften und Richtlinien zur
Ermittlung des Verkehrswerts von  GrundstUcken
13. Auflage 2021, Reguvis Fachmedien GmbH

Verkehrswertermittiung von Grundsticken 10. Auflage
2023, Reguvis Fachmedien GmbH
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1.4

1.5

Zugrunde gelegte, objektbezogene Unterlagen

Vom Amtsgericht
Deggendorf

Vom Staatsarchiv
Landshut

Recherchen

Vom Unterzeichner

Ortsbesichtigung
Datum
Teilnehmer

Inaugenscheinnahme

Aufnahmen

- Beschluss des Amtsgericht Deggendorf — Abteilung
fOr Vollstreckungssachen vom 01.10.2025

- Grundbuchauszug, Abdruck vom 01.10.2025

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster, erstellt am
26.09.2025

- Technische Angaben und Baubeschreibung zur
Errichtung eines Zweifamilienhauses vom 10.09.1969

- Auszug aus dem Eingabeplan zum Neubau eines
Zweifamilienhauses, genehmigt am 25.03.1970
(lediglich Geb&udeansichten)

- Bei der Verwaltungsgemeinschaft Oberpdring —
Bauamt

- Bei der Geschdaftsstelle des Gutachterausschuss
im Bereich des Landkreises Deggendorf

- Beim zust@ndigen Kaminkehrer

- Eigenes Archiv
- Aufzeichnungen bei der Ortsbesichtigung

28.01.2026.
Der Sachverstandige.

Das gegenstdndliche Bewertungsobjekt konnte nur
von auBen besichtigt werden, da der Zutritt nicht
ermdglicht wurde.

Die anlasslich der Ortsbesichtigung gemachten,
digitalen Aufnahmen (8 Stick) sind diesem
Gutachten beigegeben.
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2.1

2.2

23

24

Rechiliche Gegebenheiten

Grundbuchstand (nur auszugsweise)

Grundbuch des Amtsgericht Deggendorf von Oberporing, Band 13, Blatt 488
Bestandsverzeichnis

Bezeichnung der GrundstUcke und der mit dem Eigentum verbundenen
Rechte

Lfd. Nr. Fl. Nr. Wirtschaftsart und Lage GroéBe (m?)

6 14 Landauer StraBe 27, Gebdude- und 241
Freifliche

7 99/3 Nd&he Landauer StraBe, Gebdude- und 115
Freifldche

Anmerkung zur Zweiten und Dritten Abteilung

Eintragungen in Abteilung Il (Lasten und Beschrdnkungen) sowie Abteilung i
(Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden) des Grundbuchs werden in
diesem Gutachten nicht berUcksichtigt.

Sonstige nicht eingetragene Rechte und Lasten

Sonstige Lasten und Rechte konnten durch den Unterzeichner nicht in
Erfahrung gebracht werden und sind auch den Beteiligten nicht bekannt.
DiesbezUglich wurden keine weiteren Nachforschungen angestellt.

Vermietung und Verpachtung

Nach duBerem Anschein und auch nach Einschdtzung des zustdndigen
Kaminkehrers ist davon auszugehen, dass das Objekt bereits seit lGingerem leer
steht.

Baulasten

In Bayern wird kein Baulastenverzeichnis gefthrt. Die Sicherung baurechts-
konformer Zustinde wird im Grundbuch vorgenommen. Die Ortsbesichtigung
und die Unterlagen lassen auf keine Rechte und Lasten Dritter schlieBen, die
den Verkehrswert wesentlich beeinflussen kénnen.
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25

2.6

BerUcksichtigung sonstiger Umstande

GemdB Abfrage des Bayerischen Landesamtes fUr Denkmalpflege vom
28.01.2026 ist das gegenstdndliche Objekt nicht in der Denkmalliste
aufgefUhrt. GemdaB Abfrage des BayernAtlas Plus fur Naturgefahren vom
28.01.2026 befindet sich das Objekt nicht im festgesetzten
Uberschwemmungsgebiet oder im Bereich einer Hochwassergefahrenflache.

Planungsrechtlicher Zustand und Grundstucksqualitat

Das betroffene Grundstick befindet sich nach Auskunft des Bauamts nichtim
Geltungsbereich eines rechtskraftigen Bebauungsplans, sondern ist dem
unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) zuzuordnen. Der betroffene Bereich
ist im Fidchennutzungsplan als ,MD* (Dorfgebiet) dargestellt.

Bei dem erschlossenen und bebauten GrundstUck handelt es sich um
baureifes Land gemdaB § 3 Abs. 4 ImmoWertV.
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3.1

Grundsticksbeschreibung

Makrolage

Das Wertermittlungsobjekt befindet sich in der Gemeinde Oberpdring, im
niederbayerischen Landkreis Deggendorf. Oberpdring liegt zwischen
Osterhofen und Landau an der Isar, ca. 22 km sudwestlich von Deggendorf
bzw. 59 km norddstlich von Landshut.

Gebietslage
Gemeindegliederung
Einwohner

Hohe

Infrastruktur

Uberértliche Verkehrs-
anbindung

Bayern

6 Gemeindeteile

ca. 1.201 (Stand 31.12.2024)
ca. 349 Meter Uber Normalnull

In der Gemeinde Oberpdring sind mit Ausnahme
eines Gasthauses und einer Bankfiliale keine
nennenswerten infrastrukturellen Einrichtungen
vorhanden.

Weitere infrastrukturelle Einrichtungen fir den
taglichen bis mittelfristigen Bedarf (Supermarkt,
Discounter, Metzgerei, Bdckereien, Apotheke,
Gasthduser, Kindergarten, Grund- und Mittelschule)
befinden sich im 10 km entfernten Markt Wallersdorf,
im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau.
Das ndchstgelegene Klinikum der I. Versorgungsstufe
und weiterfUhrende Schulen (Realschule,
Gymnasium, Berufsschule) sind in der 15 km entfernt
gelegenen Stadt Landau an Isar vorhanden.

Weitere Einrichtungen einer guten &ffentlichen und
privaten Infrastruktur  sind in  und um die
Hochschulstadt Deggendorf eingerichtet.

In der ca. 35.000 Einwohner z&hlenden Stadt
Deggendorf stehen unter anderem seit 1994 eine
Fachhochschule, ein Klinikum der ll. Versorgungsstufe,
das Bezirksklinikum Mainkofen etc. zur VerfGgung.
Auch wirtschaftlich bedeutende Betriebe sowie
diverse  mittelstdndische  Dienstleistungs-  und
Handwerksbetriebe sind ebenfalls in und um
Deggendorf angesiedelt.

Der Anschluss an das Uberregionale StraBenwegenetz
bestent im Wesentlichen durch die ca. 10 km
entfernte Bundesautobahn A92 (Auffahrt
Wallersdorf). Der Flughafen MUnchen ist ca. 95 km
entfernt.
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3.2

3.3

Mikrolage

Das Wertermittlungsobjekt befindet sich im Zentrum der Gemeinde
Oberpdring, direkt an der Staatsstrale.

Ortliche Verkehrs-
verhdaltnisse

OPNV-Anbindung

Umgebungsbebauung

Immissionen

Lagebeurteilung

Landauer StraBe (StaatsstraBe) verlduft zwischen den
beiden GrundstUcken.

Eine offentliche Busverbindung, jedoch nur mit
einzelnen Anbindungen befindet sich im ndheren
Umfeld. Der Bahnhof Walllersdorf mit
Regionalbahnanbindung nach Passau und MUnchen
ist ca. 9,5 km entfernt.

Wohn- bzw. Wohn- und Geschdaftshduser in offener
Bauweise.

L&rmimmissionen wegen der unmittelbaren Lage an
der StaatsstraBe.

Einfache, landliche Lage.

Grundsticksbeschaffenheit, Bebauung, Grenzverhaltnisse

GrundstUcksgroBe

Zuschnitt
Topografie

Bodenbeschaffenheit/
Altlasten

Art der Bebauung

Grenzverhdltnisse

Flurnummer 14 241 m?2
Flurnummer 99/3 115 m?2

Jeweils unregelmaBig.
Nahezu eben.

Bodenbeschaffenheit, Untergrundverhdltnisse, even-
tuelle  Alflasten und eventuelle unterirdische
Leitungen zu untersuchen ist nicht Gegenstand des
Auftrages dieses Gutachtens. UngeprUft  wird
unterstellt, dass keine besonderen, wertbeein-
flussenden Boden- und Baugrundverhdlinisse,
insbesondere keine Kontamination, vorliegen.

Ein begrindeter Verdacht auf relevante, schadliche
Verunreinigungen (Altlasten) besteht nicht.

Flurnummer 14 ist mit einem Zweifamilienhaus samt
Carport, Flurnummer 99/3 ist mit einem einfachen
Nebengebdude bebaut.

Die Gebdude sind tiw. als Grenzbebauung
ausgefohrt. Ein Uberbau ist nicht bekannt oder
ersichtlich. DiesbezUglich wurden auch keine
Nachforschungen angestellt.
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3.4 ErschlieBung
Das gegenstandliche Grundstuck ist vollstadndig durch die ausgebaute und
asphaltierte StaatsstraBe erschlossen. Kanal-, Wasser- und Stromanschluss sind

vorhanden. Im Rahmen dieser Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass
zum Stichtag keine ErschlieBungsbeitrdge mehr offen sind.

3.5 Strukturdaten/Demographische Entwicklung

Strukturdaten fiir den Landkreis Deggendorf

Beviilkerung & Fliche

Flache BE1 1T kmi
Einwohner [31.122024) 1218448 P}
Bevilkerungsvarausberechnung (2023 bis 2043) +31.2 %

Arbeitsmarkt & Bildung

Arbeitslosenquote [Jahresdurchschnitt 2024) 3,4 % L~}
Soziakversicherungspflichtig beschéftighe Arbeitnehmer (30,08 2024) 53.334 Q
Verarbeitendes Gewerbe 11.449 o
Baugewerbe 7.741 ]
Handel 7.475 [}
Gastgewerbe 1151 o
Verkehr B Lagerei 1.765 ﬂ
Sonstige Dienstleister 2.4914 L]
Einpendler (30.06.2024) 17.114 £
Auspendler [30.06.2024] 18.374 L)
IHE-Auszubildende [13.01.2025) 1.244 (2]}
Neueintragungen 484 o

Einkommen, BIP B Bruttowertschiipfung

Verfligbares Einkommen je Eimwohner 2023 31.521 EUR [}
Kaufkraft 2025 (Index Deutschland=100) 101,1 O
Bruttoinlandsprodulkt 2023 6.3893 Mio. EUR . a
Bruttowertschapfung 2023 E.B36 Mio. EUR 2
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei BE Mic. EUR L]
Produzierendes Gewerbe 2.348 Mio. EUR 2
Dienstieistungen 3.402 Mio. EUR (]

Unternehmen & Gewerbeanzeigen 2024

IHE-Mitgliedsunternehmen 9851 )
Gewerbeanmeldungen 1.091 o
Unternehmensinsohienzen 24 ﬂ

Betriebe 99 ﬂ
Umsatz {in 1.000] 2536702 EUR O
Expartquate 173 % o

Stand: Degember 2025 Quellen: Beperisches Landesamt Tor Statistik, Agentur fir Arseit, IHK Miederhigemn, MB Ressiocs
Die Feile symbaolsieren die Verindenasg zum Vorjahreszeitrauim, Eine Hafturg for die inhaftliche Ricktighsit kann nichl Gbermommen werden
Weteiiahrende Stukiurdites findes Se gl unserer Homepage: wiwwihk-sisdeshigem,destruktundaten

Strukturdaten Landkreis Deggendorf, Stand Dezember 2025, IHK Niederbayern
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4.1

4.1.1

Gebaudebeschreibung

Anmerkung zur Baubeschreibung

Die Baubeschreibung beschrdnkt sich auf die wesentlichen, dominanten
Ausstattungsmerkmale; sie nimmt nicht fOr sich in Anspruch, eine lUckenlose
Aufzdhlung der gesamten Einzelraumausstattungen zu sein. Beschreibungen
der nicht sichtbaren Bauteile beruhen auf AuskUnften, vorgelegten Unter-
lagen oder Annahmen. Im Zusammenhang mit der Objektbeschreibung wird
auf die in den Anlagen beigefugten Fotoaufnahmen verwiesen. Wegen nicht
moglicher Innenbesichtigung basiert die nachfolgende Beschreibung auf
dem von auBBen gewonnenen Eindruck u. der vorliegenden Baubeschreibung.

Wohnhaus

Allgemeines

Gebdudeart Unterkellertes Zweifamilienhaus, ansonsten
bestehend aus Erdgeschoss, Obergeschoss und
vermutlich nicht ausgebautem Dachgeschoss.

Baujahr Um 1970

Nutzung Wohnen

Rohbau und Fassade

Konstruktionsart Massivbauweise
Fundamente Stampfbeton B 120
AuBenwdnde Bimshohlblocksteine (Wandstarke 30 cm)
Innenwdénde Gitterziegel
Geschossdecken Kellerdecke aus Stahlbeton B 225, Geschossdecken
aus Holz
Treppen Kellertreppe aus Stahlbeton, EG-Treppe aus Holz
Dach Dachkonstruktion:  Holz
Dachform: Satteldach
Dachdeckung: Pfannen
Fassade Wandputz mit Anstrich, asbesthaltige Eternitplattenim

Bereich des kleinen Anbaus (Eingangsbereich)
Spenglerarbeiten In KupferblechausfUhrung

AbdichtungenNicht bekannt
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4.2

4.3

Ausbau

Wegen nicht maoglicher Innenbesichtigung kdénnen hierzu nur vereinzelt
Aussagen getroffen werden. Das Wohnhaus ist gréBtenteils mit
isolierverglasten Kunststofffenstern und Rollldden bzw. im KG mit einfachen
Eisenfenstern ausgestattet. Der Zugang erfolgt Uber einen kleinen
erdgeschossigen Anbau mit HolzhaustUre. Nach Angabe des zustdndigen
Kaminkehrers wird das Gebdude Uber eine Olheizung
(Niedertemperaturkessel, Baujahr 1997) und zwei Kamindfen beheizt, wobei
auch anzumerken ist, dass der Kaminkehrer zuletzt im Jahr 2019 im
gegensténdlichen Gebd&ude war.

Nebengebaude

Auf Grundstuck Flurnummer 99/3 befindet sich ein einfaches Nebengebdude
in Holzkonstruktion mit kleinem Satteldachaufbau, Holzzugangstire und
Kunststofffenstern.

Baulicher Zustand und Alilgemeinbeurteilung

Baumdngel, Schdden, Reparaturstau

Das Gebdude konnte nicht von innen besichtigt werden. Zum baulichen
Lustand des Gebdudes kann dementsprechend keine Aussage getroffen
werden. Es ist davon auszugehen, dass in den letzten Jahrzehnten wenig
Bauunterhalt durchgefUhrt wurde und eine Entrumplung ansteht. Im Bereich
des Treppenaufgangs zum Wohnhaus sind starke Frostschdden mit der Folge
eines schafhaften Fliesenbelags ersichtlich.

Grundrisszuschnitt, Raumhdhen etc.
Zum Grundrisszuschnitt und den Raumhoéhen kann mangels Baupldne und
nicht moglicher Innenbesichtigung keine Aussage getroffen werden.

Freibereiche/Orientierung/Belichtung
Beide GrundstUcke sind groBflachig Uberbaut. Die kleine Terrasse des
Wohnhauses ist nach SGden orientiert.

Energetische Eigenschaften
Es ist davon auszugehen, dass das Gebdude Uber keine besonderen
energetischen Eigenschaften verfigt.

Energieausweis
Ein Energieausweis liegt zur Bewertung nicht vor.

Allgemeinbeurteilung/Marktgdngigkeit

Einfaches Wohnhaus in einfacher, I&ndlicher Lage, das vermutlich seit
mehreren Jahren leer steht. Die Marktgdngigkeit kann unter BerUcksichtigung
der (im Vergleich zur Niedrigzinsphase) anhaltend hohen Finanzierungskosten
und der hohen Baukosten als unterdurchschnittlich eingestuft werden.
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4.4

AuBenanlagen (§ 37 ImmoWertV)

Der vorlaufige Sachwert der baulichen AuBenanlagen kann nach den
durchschnittlichen Herstellungskosten, nach Erfahrungssétzen oder hilfsweise
durch sachverst@ndige Schdtzung ermittelt werden.

Der Sachwert von AuBenanlagen umfasst insbesondere
Gelandebefestigungen, Einfriedungen, Gebdudeanschlisse an Ver- und
Entsorgungsnetze sowie die Gartengestaltung.

Versorgungs- und Entwdsserungsanlagen
Strom- und Wasserversorgung, Kanalanschluss, SAT-
Anschluss.

Einfriedungen
Tlw. Maschendraht-, fiw. Holzzaun.

Bodenbefestigungen
Waschbetonplatten.

Gartengestaltung
GroBtenteils Uberbautes GrundstUck.

Sonstige AuBBenanlagen
Einzel-Carport in Stahl-Plexiglas-Konstruktion.

Der Wert von AuBenanlagen wird Ublicherweise mit einem pauschalen
Luschlag der Gebdudewerte berUcksichtigt. Dem liegt der Gedanke
zugrunde, dass der Wert der AuBenanlagen in einem dementsprechenden
Verhdltnis zum Gebdudesachwert steht. Dabei werden bei Ein- und Zwei-
familienwohnhdusern folgende Prozentsatze als marktUblich betrachtet:

Einfachste Anlagen 1 bis 2 %
Einfache Anlagen 2 bis 4 %
Durchschnittliche Anlagen 4 bis 6 %
Aufwendige Anlagen bis 10 %

Im vorliegenden Fall wird der Sachwert der AuBenanlagen unter
BerUcksichtigung der Alterswertminderung sowie der Modellkonformit&t mit
den vom Gutachterausschuss verdffentlichten Sachwertfaktoren mit einem
Hundertsatz der Geb&udewerte mit 3 v. H. in Ansatz gebracht.
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5.1

5.1.1

Verkehrswertermittlung
Auswahl des Verfahrens (§ 6 InmoWertV)

Zur Wertermittlung sind das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26) einschl. des
Verfahrens zur Bodenwertermittlung (§§ 40 bis 45), das Ertfragswertverfahren
(§8§27 bis 34), das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39) oder mehrere dieser
Verfahren  heranzuziehen. Die Verfahren sind nach  Art  des
Wertermittlungsobjekts unter BerUcksichtigung der im gewdhnlichen
Geschdftsverkehr  bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen
Umstdnde des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfiugung
stehenden Daten, zu wdhlen; die Wahl ist zu begrinden.

Der Verkehrswert ist aus dem Verfahrenswert des oder der angewendeten
Wertermittlungsverfahren unter Wurdigung seines oder inrer Aussagefahigkeit
zu ermitteln.

Grundlagen des Vergleichswertverfahrens (§ 24 ImmoWertV)

Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden

Zahl von Vergleichspreisen im Sinne des § 25 ermittelt. Neben oder anstelle

von Vergleichspreisen kdnnen insbesondere bei bebauten Grundsticken ein

objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor im Sinne des § 26 Absatz 1 und

bei der Bodenwertermittlung ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert

im Sinne des § 26 Absatz 2 herangezogen werden.

Der vorlaufige Vergleichswert kann ermittelt werden

1. Auf Grundlage einer statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl
von Vergleichspreisen oder

2. Durch Multiplikation eines objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktors
oder eines objektspezifisch angepassten Bodenrichtwerts mit  der
entsprechenden BezugsgroBe des Wertermittlungsobjekits.

Der marktangepasste vorldufige Vergleichswert entspricht nach MaBgabe

des § 7 dem vorl@ufigen Vergleichswert.

Der Vergleichswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen

Vergleichswert und der BerUcksichtigung vorhandener besonderer objekt-

spezifischer GrundstUcksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.

Allgemeines zur Bodenwertermittiung (§ 40 ImmoWertV)

Der Bodenwert ist ohne BerUcksichtigung der vorhandenen baulichen
Anlagen auf dem GrundstUck vorrangig im Vergleichswertverfahren nach den
§§ 24 bis 26 zu ermitteln.

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach MaBgabe des § 26
Absatz 2 ein objektsperzifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.
Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein
geeigneter Bodenrichtwert zur VerfUgung, kann der Bodenwert deduktiv oder
in anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden hierbei die
allgemeinen Wertverhdlinisse nicht ausreichend berUcksichtigt, ist eine
Marktanpassung durch marktUbliche Zu- oder Abschlége erforderlich.
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Grundlagen des Ertragswertverfahrens (§ 27 ImmoWertV)

Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktiblich
erzielbarer Ertrdge ermittelt. Soweit die Erfragsverhdltnisse absehbar wesent-
lichen Verdnderungen unterliegen oder wesentlich von den marktUblich
erzielbaren Ertrdgen abweichen, kann der Ertragswert auch auf der
Grundlage periodisch unterschiedlicher Ertr&ge ermittelt werden.

Der vorlaufige Ertragswert wird auf der Grundlage des nach den §§ 40 bis 43
zu ermittelnden Bodenwerts und des Reinertrags im Sinne des § 31 Absatz 1,
der Restnutzungsdauer im Sinne des § 4 Absatz 3 und des objektsperzifisch
angepassten Liegenschaftszinssatzes im Sinne des § 33 ermittelt.

Der marktangepasste vorlaufige Ertragswert entspricht nach MaBgabe des
§ 7 dem vorlaufigen Ertragswert.

Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen Ertragswert
und der BerUcksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer
GrundstUcksmerkmale des Wertermittlungsobjekts.

Grundlagen des Sachwertverfahrens (§ 35 ImmoWertV)

Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des GrundstUcks aus dem

vorlaufigen Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie

dem Bodenwert (§ 40) ermittelt; Der vorldufige Sachwert des GrundstUcks

ergibt sich durch Bildung der Summe aus

1. dem vorlédufigen Sachwert der baulichen Anlagen im Sinne des § 36,

2. dem vorlaufigen Sachwert der baulichen AuBenanlagen und sonstigen
Anlagen im Sinne des § 37 und

3. dem nach den §§ 40 bis 43 zu ermittelnden Bodenwert

Der marktangepasste vorldufige Sachwert des Grundstucks ergibt sich durch

Multiplikation des vorlaufigen Sachwerts mit  einem objektspezifisch

angepassten Sachwertfaktorim Sinne des § 39. Nach MaBgabe des § 7 Absatz

2 kann zusétzlich eine Marktanpassung durch marktUbliche Zu- oder

Abschldge erforderlich sein.

Der Sachwert des Grundsticks ergibt sich aus dem marktangepassten

vorlaufigen Sachwert und der BerUcksichtigung eventuell vorhandener

besonderer objektspezifischer Grundstiucksmerkmale des Wertermittlungs-

objekts.

Gewadbhltes Verfahren

Unter BerGcksichtigung der gegebenen Umstinde geht der Unterzeichner
davon aus, dass fur das mit einem Ein-/Zweifamilienhaus bebaute Grundstick
das Sachwertverfahren anzuwenden ist. Die Begrindung liegt darin, dass
derartige Wertobjekte meistens durch den EigentUmer selbst genutzt werden
bzw. dass ein Kaufinteressent im vorliegenden Fall kaum eine rentierliche
Vermietbarkeit zum Ausgangspunkt seiner WertUberlegungen machen wird.
ErfahrungsgemdB basiert die Kaufpreisbildung bei derartigen Wertobjekten
Uberwiegend auf SachwertUberlegungen. Kaufinteressenten von Objekten
der vorliegenden Art gehen beiihren KaufpreisGberlegungen zumeist von den
Kosten aus, die zur Neuerrichtung eines vergleichbaren, dhnlichen Anwesens
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5.2

5.21

522

aufzubringen wéren und bestimmen ausgehend vom Alter, Erhaltungszustand,
vom Grundrisszuschnitt und der Lage, in welcher sich das Gebd&ude befindet,
ihren individuellen Nutzungswert. Unter BerUcksichtigung der kleinen
GrundstUcksfl&dche, des geringen Bodenwertniveaus sowie des folglich
geringen Gesamtbodenwertes erscheint eine Freilegung nicht marktgerecht.
Derartige Objekte werden z. B. von handwerklich begabten Marktteiinehmern
regelmdaBig noch deutlich Uber dem reinen Bodenwert erworben.

Ermittlung des Bodenwertes
Bodenrichtwert

Eine ausreichende Anzahl an Verkaufspreisen vergleichbarer GrundstUcke
konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, sodass zur Bodenwertermittlung
ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert im Sinne des § 26 Absatz 2
ImmoWertV herangezogen wird.

Der Gutachterausschuss des Landkreises Deggendorf hat zum Stichtag
01.01.2024 fUr die gegenstdndliche Bodenrichtwertzone einen beitragsfreien
Bodenrichtwert fr gemischte Baufldchen (M) i. H. v. 65,00 €/m2 verdffentlicht.

Modellkonformer Bodenwert

Unter BerUcksichtigung der Modellkkonformitdt in Bezug auf die
herangezogenen Sachwertfaktoren erfolgt die Ermittlung des Bodenwertes
durch Multiplikation des auf den Kaufzeitpunkt (Wertermittlungsstichtag)
angepassten Bodenrichtwertes (Stichtag 01.01.2024) mit der
GrundstUcksgréBe.

Die BerUcksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Merkmale erfolgt bei den
besonderen objektspezifischen GrundstGcksmerkmalen (boG).

Als Ausgangswert fUr die Ermittflung des modellkonformen Bodenwertes wird
der v. a. Bodenrichtwert zum 01.01.2024 i. H. v. 65,00 €/m2 zugrunde gelegt.

Anpassung an die Wertverhdlinisse am Wertermittlungsstichtag

Die Kaufpreise von unbebauten Grundsticken sind bis zum
Wertermittlungsstichtag insbesondere in einfachen Lagen wegen deutlich
gestiegener ErschlieBungskosten weiter angestiegen. Da bis dato keine
Auswertungen vorliegen, wird die Bodenwertsteigerung mit 10 % geschdatzt,
somit:

65,00€/m2x 1,10 = 72,00 €/m?

Modellkonformer Bodenwert Fl. Nr. 14 zum Stichtag 28.01.2026:
72,00 €/m2x 241 m2 = 17.352,00 €
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Abweichungen vom modellkonformen Bodenwert

GrundsticksardBe

Das Grundstuck Flurnummer 14 mit einer Fldche von 241 m? weist in Bezug auf
das durchschnittiche Wohnbaugrundstick im gegensténdlichen, landlichen
Raum eine stark unterdurchschnittliche GrundstUcksgréBe auf. In Anlehnung
an die Empfehlungen in der Fachliteratur (Kleiber, Bodenwert in Abhdngigkeit
der GrundstUcksgroBe) erfolgt hierfUr ein Zuschlag von 35 %.
GrundstUcksgroBenangepasster Bodenwert:

72,00 €/m2x 1,35 = 97,00 €/m?2

Eine Anpassung wegen der von der StaatsstraBe ausgehenden
L&rmimmissionen  erscheint  unter  BerUcksichtigung des  geringen
Bodenrichtwertniveaus nicht marktgerecht. Weitere Anpassungen sind nicht
erforderlich.

Bodenwert tatsdchlich somit: 97,00 €/m?2 x 241 m?2 = 23.377,00 €

Bei den boG (s. ziffer 5.4.3) zu berucksichtigende Differenz + 6.025,00 €
rd. + 6.000,00 €

FOr das mit dem Nebengebdude bebaute GrundstUck Flurnummer 99/3
erscheint der stichtagsangepasste Bodenrichtwert i. H. v. rd. 72,00 €/m?2 ohne
weitere Zu- oder Abschlédge als angemessen und marktkonform.

Bodenwert Grundstick Flurnummer 99/3:
72,00€/m2x 115m2= 8.280,00 €
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53.1

Sachwertermittiung
Alter/Gesamtnutzungsdauer/Restnutzungsdauver/Alterswertminderungsfaktor
Alter (§ 4 Abs. 1 ImmoWertV)

Das Alter einer baulichen Anlage ergibt sich aus der Differenz zwischen dem
Kalenderjahr des maBgeblichen Stichtags und dem Baujahr.

Gesamtnutzungsdauver (§ 4 Abs. 2 ImmoWertV)

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen
eine bauliche Anlage bei ordnungsgemaBer Bewirtschaftung vom Baujahr an
gerechnet Ublicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann.

In Anlehnung an Anlage 1T ImmoWertV sowie die vom Gutachterausschuss
verdffentlichten  Sachwertfaktoren  (Modellkonformitat)  wird  for  die
nachfolgende Berechnung eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren
zugrunde gelegt.

Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV)

Die Restnhutzungsdauer (RND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine
bauliche Anlagen bei ordnungsgemdBer Bewirtschaftung voraussichtlich
noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Die Restnutzungsdauer wird in der
Regel auf Grundlaoge des Unterschiedsbetrags zwischen  der
Gesamtinutzungsdaver und dem Alter der baulichen Anlage am
maBgeblichen Stichtag unter BerUcksichtigung individueller Gegebenheiten
des Wertermittlungsobjekts ermittelt. Individuelle Gegebenheiten des
Wertermittlungsobjekts wie beispielsweise durchgefUhrte Instandsetzungen
oder Modernisierungen oder unterlassene  Instandhaltungen  des
Wertermittlungsobjekts kdnnen die sich aus dem Unterschiedsbetrag nach
Satz 2 ergebende Dauer verldngern oder verkirzen.

Das Gebdude wurde laut der vom Staatsarchiv Ubersendeten Unterlagen um
1970 errichtet und ist zum Stichtag ca. 56 Jahre alt. Zum Zustand im
Gebdudeinneren liegen dem Unterzeichner keine Angaben vor. Die
Olheizung wurde 1997 eingebaut. Die Restnutzungsdauer wird aus der
Differenz der Gesamtnutzungsdauer und des Gebdudealters mit 24 Jahren in
Ansatz gebracht.

Alterswertminderungsfaktor (§ 38 ImmoWertV)

Der Alterswertminderungsfaktor entspricht dem Verhdltnis der Restnutzungs-
daver zur Gesamtnutzungsdaver. Im vorliegenden Fall wird ein
Alterswertminderungsfaktor von 24/80 = 0,30 in Ansatz gebracht.
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53.2

Gebdudewerte

Bruttogrundfldche

Die Bruttogrundflache (BGF) ist die Summe der bezogen auf die jeweilige
Gebdudeart marktiblich nutzbaren Grundflachen aller Grundrissebenen
eines Bauwerks. Die Berechnungen zur Ermittlung der Bruttogrundfldche (BGF)
kbnnen von der DIN 277 abweichen, sind nur fUr diese Wertermittlung zu
verwenden und sind unter Ziffer 6 dargestellt.

Normalherstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV)

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen fir
die aufzuwendenden Kosten, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher
Gesichtspunkte fiUr die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt nach Art
und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag unter
Zugrundelegung zeitgemdaBer, wirtschaftlicher Bauweisen ergeben wirden.
Der Ermittlung der durchschnittichen Herstellungskosten sind i. d. R.
modellhafte Kostenkennwerte zugrunde zu legen, die auf eine FlGchen-,
Raum-, oder sonstige Bezugseinheit bezogen sind (Normalherstellungskosten),
und mit der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen
Anlage zu multiplizieren.

Die Auswahl der Gebdudetypen, sowie der Kostenansatz erfolgt in Anlehnung
an Anlage 4 der ImmoWertV.

Es werden Standardstufen (1 bis 5) unterschieden. Die Gebdudestandards sind
im Einzelnen in Anlage 4 der ImmoWertV erldutert. In Tabelle 1 sind die
Gebdudestandards fur Freistehende Ein- und Zweifamilienhduser, Doppel-
und Reihenhduser aufgefUhrt.

In der nachfolgenden Berechnung wird auf Grundlage der beim Bewertungs-
objekt individuell gegebenen Bauweise und Ausstattung, eine entsprechende
Standardstufe ermittelt.

Lusatzbauteile

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile
sind gemaB § 36 Abs. 2 ImmoWertV durch marktibliche Zuschldge bei den
durchschnittlichen Herstellungskosten zu berlUcksichtigen.

Aus den Modellparametern der Sachwertfaktoren des Gutachterausschusses
kann enthommen werden, dass fUr bei der Bruttogrundfléchenberechnung
nicht erfasste Bauteile kein gesonderter Ansatz erfolgt (z. B.
KellerauBentreppen, Dachgaube, Balkon). AuUS Grinden der
Modellkonformitat bleiben v. a. Bauteile entsprechend unberucksichtigt.
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Einstufung des Wertermittlungsobjektes

Wohnhaus
Typ und Art: 1.12: Freistehendes Zweifamilienhaus, bestehend aus

Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und nicht

ausgebautem Dachgeschoss.
Standardmerkmale WHEUngs- Standardstufen und Kostenkenmwert flir den Gebdudetyp 1.12

anteil {fix) 1 2 3 4 5
S570E/m® 63I5€/m* TI0E/m® BBEOE/m® 1100€/m” Kostenanteil

AuBerwinde 23,00% 0.5 0,5 138,58 €
Ddcher 15,00% 1 95,25 €
Aubentlren und Fenster 11,00% 1 69,85 €
Inmenwinde und -tlren 11,00% 1 69,85 €
Deckenkonst. und Treppen 11,00% 1 69,85 €
FuBbéden 5,00% 1 31,75€
Sanitdreinfichtungen 5.00% 1 5715 €
Heizung 3,00% 1 65,70 €
Sonst. tech. Ausstattung 6, 00% 1 38,10 €
Standardstufe
Kostenkenmaert 636,08 €

FUr das Wohnhaus wurde ein vorldufiger Kostenkennwert von rd. 636,00 €/m?2
BGF inkl. 17 % Baunebenkosten ermittelt. Dies entspricht in etwa der
Standardstufe 2,0. FUr den Gebdudetyp Zweifamilienhaus ist laut Anlage 4
ImmoWertV ein Korrekturfaktor von 1,05 in Ansatz zubringen, sodass
Normalherstellungskosten von rd. 670,00 €/m2 BGF zugrunde gelegt werden.

Indexierung (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV)

Zur Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag ist der fir den
Wertermittlungsstichtag aktuelle und fUr die jeweilige Art der baulichen
Anlage zutreffende Preisindex fUr die Bauwirtschaft des Statistischen
Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwenden.

Regionalfaktor (§ 36 Abs. 3 ImmoWertV)

Der Regionalfaktor ist ein vom é&rtlich zustGindigen Gutachterausschuss
festgelegter Modellparameter zur Anpassung der durchschnittlichen
Herstellungskosten an die Verhdltnisse am &rtlichen GrundstUcksmarkt. Der
Regionalfaktor wird vom Gutachterausschuss mit 1,0 angegeben.
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5.3.3 Gebdudezeitwert Wohnhaus

Bruttogrundfl&che (s. ziffer 6.1.1) rd. 396 m?
Normalherstellungskosten (s. ziffer 5.3.2) 670,00 €/m?
im Basisjahr 2010

Baupreisindex (IV 2025) 190,6
Baupreisindex 2010 (Basisjahr) 100,0
Normalherstellungskosten

am Bewertungsstichtag 1.277,00 €/m?2

(inkl. 17 % Baunebenkosten)

Durchschnittliche Herstellungskosten des Gebdudes

am Wertermittlungsstichtag:

Bruttogrundfl&dche x Normalherstellungskosten

396,00 m2x 1.277,00 €/m?2 = 505.692,00 €

Gebdudezeitwert Wohnhaus:
Herstellungskosten x Alterswertminderungsfaktor
505.692,00 € x 0,30 = 151.708,00 €

534 Zusammenstellung
Gebdudezeitwert Wohnhaus 151.708,00 €

(entspricht dem vorlaufigen Sachwert der baulichen Anlagen)
Vorlgufiger Sachwert der baulichen AuBBenanlagen

pauschal 3,0 % der Gebdudewerte (. ziffer 4.4) + 4.551,00 €
zzal. modellkonformer Bodenwert s. ziffer 5.2.2) +17.352,00 €
Vorlaufiger Sachwert (nicht marktangepasst) 173.611,00 €

rd. 174.000,00 €
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5.4.1

542

Verkehrswert
Verkehrswertdefinition

FUr den Wert eines Grundstuckes bestehen in unterschiedlichen Gesetzen und
hochstrichterlicher Rechtsprechung Ubereinstimmmende Begriffsdefinitionen.
So ist im Baugesetzbuch BauGB § 194 der Grundstuckswert als Verkehrswert
bezeichnet und definiert (Legaldefinition):

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem
Zeitpunkt, auf den sich die Ermitlung bezieht, im
gewohnlichen Geschaftsverkehr, nach den rechtlichen
Gegebenheiten und tatsachlichen Eigenschaften, der
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstickes,
oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne
Rucksicht auf ungewohnliche oder personliche Verhaltnisse
zu erzielen wadre.

Objektsperzifisch angepasster Sachwertfaktor (§ 21 und §39 ImmoWertV)

Sachwertfaktoren geben das Verhdltnis des vorlaufigen marktangepassten
Sachwerts zum vorlaufigen Sachwert an. Die Sachwertfaktoren werden nach
den Grundsétzen des Sachwertverfahrens nach den §§ 35 bis 38 auf der
Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden
vorlaufigen Sachwerten ermittelt.

Zur Ermittlung des objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors ist der nach
§ 21 Absatz 3 ermittelte Sachwertfaktor auf seine Eignung im Sinne des § 9
Absatz 1 Satz 1 zu prifen und bei etwaigen Abweichungen nach § 9 Absatz 1
und 3 an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts anzupassen.

Der Gutachterausschuss des Landratsamt Deggendorf verdffentlicht in seinem
Marktbericht keine Sachwertfaktoren mehr. Auf  Antrag wird auf der
Grundlage der Lageeigenschaften, der GrundstUcksgroBe, der Gebdudeart,
des Baujahrs einschlieBlich der durchgefUhrten Modernisierungen sowie des
vorldufigen Sachwerts ein  Sachwertfaktor mit 4 Nachkommastellen
Ubersendet, wobei fUr den Sachverstdndigen keine Moglichkeit der
Nachvollziehbarkeit besteht und seitens des Gutachterausschusses eine
Haftung fUr die Richtigkeit der bereitgestellten Daten ausgeschlossen wird.

Wegen nicht méglicher Plausibilisierbarkeit wird auf die Sachwertfaktoren des
benachbarten Gutachterausschusses des Landkreises Passau ausgewichen.
Aus Sicht des Unterzeichners ist hier in ladndlichen Gebieten ein dhnliches
Preisniveau wie im Landkreis Deggendorf zu verzeichnen.
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Der Gutachterausschuss des Landkreises Passau hat for das Jahr 2023 for
freistehende Ein-/Zweifamilienhduser aus einer ausgewerteten Stichprobe von
52 verkauften Objekten einen durchschnittlichen Sachwertfaktor von 0,96, bei
einer Standardabweichung von 0,15 ermittelt. Der verdffentlichte Sachwert-
faktor bezieht sich auf den Stichtag 30.06.2023. Das durchschnittliche
Gebdudealter der v. a. Stichprobe liegt bei 35 Jahren, der durchschnittliche

Bodenrichtwert bei 112 €/m2 Die angegebene Regressionsgleichung
errechnet bei einem vorlGufigen Sachwert von ca. 174.000 € einen
durchschnittichen Sachwertfaktor von 1,14, In der Stichprobe des

Gutachterausschusses  sind  keine Objekte mit vergleichbar geringer
GrundstUcksflache enthalten, sodass der v. a. rechnerische Durchschnittswert
einer sachverstndigen Anpassung bedarf.

Unter BerUcksichtigung der  zeitlichen Entwicklung bis zum
Wertermittlungsstichtag, der sehr kleinen Grundstucksfldche und der
einfachen Lage direkt an der StaatstraBe wird der v. a. durchschnittliche
Sachwertfaktor sachverstédndig um 15 % reduziert, somit:

1,14x0,85 = 0,97
Der objektsperzifisch angepasste Sachwertfaktor wird mit 0,97 festgesetzt.

Besondere objekispezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Besondere objektspezifische GrundstUcksmerkmale sind wertbeeinflussende
GrundstUcksmerkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem
jeweiligen Grundsticksmarkt Ublichen oder erheblich von den zugrunde
gelegten Modellen oder Modellansatzen abweichen. Besondere objeki-
spezifische GrundstUcksmerkmale kdnnen insbesondere vorliegen bei
besonderen Erfragsverhdltnissen, Baumdangeln und Bauschdden, baulichen
Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und
zur alsbaldigen Freilegung anstehen, Bodenverunreinigungen, Bodenschdatze
sowie grundsticksbezogenen Rechten und Belastungen.

Die besonderen objektspezifischen GrundstUcksmerkmale werden, wenn sie
nicht bereits anderweitig berUcksichtigt worden sind, insbesondere durch
marktUbliche Zu- oder Abschldge berucksichtigt.

Risikoabschlag Sanierungsstau/Entrimpelung

Das Gebdude stellt sich von auBen in einem verlassenen Zustand dar und steht

seit Angabe des Kaminkehrers bereits seit mehreren Jahren leer. FUr ggf.

vorhandene Sch&den und Mangel bzw. Sanierungsstau einschlieBlich

EntrUmpelung erfolgt an dieser Stelle ein frei geschatzter Wertminderungs-/

Risikoabschlag von 225,00 €/m2 Wohnfldche, somit:

225,00 €/m?2x 150,35 m?2 = 33.829,00 €
rd. 34.000,00 €

Modellbedingte Bodenwertdifferenz
Die unter Ziffer 5.2.3 ermittelte, modellbedingte Bodenwertdifferenz i. H. v. rd.
6.000,00 € wird an dieser Stelle werterhdhend berUcksichtigt.

boG Flurnummer 14 gesamt somit - 28.000,00 €
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Leitwert Nebengebdude
FUr das ebenfalls nicht von innen einsehbare Nebengebd&ude auf Flurnummer
99/3 wird ein frei geschdatzter Zeitwert von 2.000,00 € in Ansatz gebracht.

Ableitung Verkehrswert

FOr das mit dem Wohnhaus bebaute GrundstUck Flurnummer 14 der
Gemarkung Oberpdring leitet sich der Verkehrswert nach duBerem Anschein
vom Sachwert ab.

Vorlaufiger Sachwert (s. ziffer 5.3.4) 174.000,00 €
Marktangepasster vorldufiger Sachwert (s. ziffer 5.4.2)

174.000,00 € x 0,97 168.780,00 €
Besondere, objektsperzifische Grundsticksmerkmale s. ziffer 5.4.3) - 28.000,00 €
Sachwert (entspricht dem Verkehrswert) 140.780,00 €

rd. 140.000,00 €

FUr das mit dem Nebengebdude bebaute Grundstick Flurnummer 99/3 der
Gemarkung Oberpdring leitet sich der Verkehrswert nach duBerem Anschein
vom Vergleichswert (Bodenwert) ab.

Vorldufiger Vergleichswert s. Ziffer 5.2.3) 8.280,00 €
Marktangepasster vorlaufiger Sachwert (s. ziffer 5.4.2)

8.280,00 € x 1,00 8.280,00 €
Besondere, objekispezifische Grundsticksmerkmale (. ziffer 5.4.3)  + 2.000,00 €
Vergleichswert (entspricht dem Verkehrswert) 10.280,00 €

rd. 10.000,00 €

lch versichere, dass ich dieses Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen,
frei von jeder Bindung an eine Partei und ohne persdnliches Interesse am
Ergebnis, nach &rtlicher Besichtigung des Wertobjektes am 28.01.2026 erstellt
habe. Die Ermittlungen wurden abgeschlossen am 30.01.2026.

Passau, 31.01.2026 Der Sachverstandige

Felix Kndédlseder, B. Eng.
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Vorstehendes Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und nur fir den an-
gegebenen Zweck bestimmt. Nur der Auftraggeber und der Sachversténdige
kdnnen aus dem Sachverstdndigenauftrag und dem Gutachten gegenseitig
Rechte geltend machen. Dritten ist die Verwendung dieses Gutachtens
ausdricklich untersagt. Auf Schadenersatz haftet der Unterzeichner — gleich
aus welchem Rechtsgrund — nur bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit.

AuBerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen
Karten (z. B. StraBenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild u. &.) und Daten
urheberrechtlich geschutzt sind. Sie durfen nicht aus dem Gutachten separiert
und/oder einer anderen Nutzung zugefUhrt werden. Eine Weitergabe des
Gutachtens an Dritte (z. B. Makler) und/ oder eine Verdffentlichung im Internet
sind nicht zul@ssig.

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfdltigung oder
Verwertung durch Dritte ist nur mit meiner schriftfichen Genehmigung méglich!
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6.1

6.1.1

6.2

Flachenberechnungen

Anmerkung:
FOr das gegenstdndliche Objekt liegen keine Grundrissplé&ne vor. Der Zutritt

zum Objekt wurde nicht ermdéglicht. Die der Berechnung zugrunde gelegten
MaBe wurden Uberschlégig aus dem BayernAtlas gemessen, wobei unterstellt
wird, dass das Gebdude vollsténdig unterkellert und das Dachgeschoss nicht
ausgebaut ist.

Berechnung der Bruttogrundflache

Wohnhaus auf Flurnummer 14

Kellergeschoss 11,00mx 2,00 m = 99.00 m2
Erdgeschoss 11,00mx 2,00 m = 99.00 m2
Obergeschoss 11,00mx 2,00 m = 99.00 m2
Dachgeschoss 11,00mx92,00m = 99,00 m?
Bruttogrundflache Wohnhaus 396,00 m?

Nebengebdude auf Flurnummer 99/3

Erdgeschoss ca. 33,00 m?2

Berechnung der Wohnflache

Angaben zur Wohnfl&dche und Baupldne liegen nicht vor. Ein értliches Aufmal
konnte wegen nicht moéglichem Zutritt nicht durchgefUhrt werden. In den vom
Staatsarchiv Ubersendeten technischen Angaben samt Baubeschreibung ist
eine Wohnfldche von 150,35 m2 angegeben. In Bezug auf die vor ermittelte
Bruttogrundfldche des Erd- und Obergeschosses entspricht dies einem
Ausbaufaktor von ca. 0,75, was plausibel erscheint.
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Anlage 2 Ortsplan
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Anlage 3 Flurkarte
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Anlage 4 Luftbild
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Anlage 5 Gebdudeansichten
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Anlage 6

Digitale Bildaufnahmen vom 28.01.2024

Westansicht

Nordansicht mit Zugangsbereich
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Nordansicht

Nordostansicht

SUdostansicht
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SUdostansicht Nebengebdude auf Grundstick Flurnummer 99/3




	Vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen

